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Biberdammregulierung im Wildensteinerbach Veltheim 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Biber haben wieder einen neuen Damm im Wildensteinerbach Gemeinde Veltheim (Koordinaten: 

654357/253520) angelegt. Aufgrund der geringen Nageaktivität handelt es sich aktuell um ein Einzel-
/Paarrevier. Das Biberrevier war längere Zeit verwaist, nach dem Biberdämme 2013/2014 entfernt 
wurden. Durch den Biberdamm wird das angrenzende Kulturland vernässt, zudem dringt in den Kel-
ler der benachbarten Liegenschaft Wasser ein. Daher wurde bereits 2013 bis 2014 eine Damment-

fernung für die Gemeinde bewilligt. 

Die Gemeinde Veltheim gelangte über den kantonalen Biberbeauftragten und den Gweässerunter-
halt wieder an den Kanton, Biberdämme in Zukunft regulieren zu können. Es wird diesmal keine voll-

ständige Dammentfernung verlangt, sondern eine Absenkung von künftigen Dämmen auf eine Was-

sertiefe von 60 Zentimeter vor dem Rohr (Abschnitt parallel Kantonsstrasse) und von 40 Zentimeter 
nach dem Rohr (Abschnitt bis Hinterwasserkanal). 

Dem Bauamt Veltheim wird demnach für zwei Jahre und unter folgenden Bedingungen genehmigt, 

Biberdämme in den oben beschriebenen Gewässerabschnitten zu regulieren: 

1. Es dürfen keine Dämme entfernt werden. 

2. Sollte dies trotzdem erforderlich sein, ist vorgängig Kontakt mit der Sektion Jagd und Fischerei 
aufzunehmen. 

3. Die erfolgten Dammabsenkungen sind zu dokumentieren. 

Freundliche Grüsse 

Christian Tesini 

Fachspezialist 

Kopie 

• Departement BVU, Sektion Wasserbau, Gewässerunterhalt (per e-Mail) 
• Andres Beck, Biberbeauftragter Kanton Aargau (per e-Mail) 
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